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Rahmenbedingungen / Allgemeine Informationen Spielgruppenverein 
 
Spielgruppe 
In unserer Spielgruppe treffen sich Kinder ab 3 Jahren (Stichtag 31. Oktober) bis zum 
obligatorischen Kindergarteneintritt, maximal drei Vormittage pro Woche. 
 
Eine Gruppe umfasst max. 12 Kinder und wird von zwei Personen betreut. Die Spielgruppe 
versteht sich als Bildungsinstitution. Das zentrale Bildungsmittel in diesem Alter ist das Spiel, 
welches in der Spielgruppe im Mittelpunkt steht. 
 
Die Gruppen werden ab 6 Kinder durchgeführt. Bei zu wenigen Anmeldungen werden 
Gruppen zusammengelegt. In der Innenspielgruppe wird ab 8 Kinder eine Assistenzperson zur 
Unterstützung beigezogen. Die Waldspielgruppen werden immer von zwei 
Spielgruppenleiter/innen geleitet. 
 
Der Austausch und die Zusammenarbeit mit den Eltern sind uns sehr wichtig. Für einen 
kurzen Austausch nach der Spielgruppe, in einem persönlichen Gespräch oder am 
Elternabend bieten wir Ihnen die Gelegenheit Fragen und Bedürfnisse anzusprechen.  
Für Kinder mit Migrationshintergrund oder mit besonderen Bedürfnissen bildet die Spielgruppe 
zudem einen wichtigen Schritt zur Integration und erleichtert so den Start in den zukünftigen 
Kindergarten- bzw. späteren Schulalltag. 
 
Leiter/innen 
Die Gruppen werden von ausgebildeten Spielgruppenleiter/innen geleitet. Sie bilden sich 
laufend weiter und haben einen aktuellen „Notfälle bei Kleinkindern“ Kurs besucht. 
Unsere Spielgruppenleiter/innen orientieren sich an einem pädagogischen Leitbild welches die 
Ziele des Orientierungsrahmens für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der 
Schweiz sowie der Spielgruppenpädagogik beinhaltet. 
 
Spielgruppenverein 
Die Spielgruppe Münchenbuchsee ist in einem eigenständigen Verein organisiert. Sämtliche 
organisatorischen und administrativen Aufgaben werden vom Sekretariat (kleines bezahltes 
Pensum) und vom Vorstand (ehrenamtlich) ausgeführt. Um die Kosten decken zu können sind 
wir auf Mitgliederbeiträge und Spenden angewiesen. Die Eltern können eine Mitgliedschaft 
beantragen, dies ist jedoch nicht zwingend. 
 
Anmeldung 
Anmeldungen gehen schriftlich über die Homepage oder über das Anmeldeformular an das 
Sekretariat des Spielgruppenvereins Münchenbuchsee. Bei der Anmeldung wird eine 
einmalige Einschreibe- und Administrationsgebühr von CHF 50.00 fällig. 
Um die Gruppen übers Jahr konstant zu halten sind Eintritte unter dem Jahr nur in 
Ausnahmefällen möglich. Zudem gilt die Anmeldung grundsätzlich immer für das ganze 
Spielgruppenjahr. 
Die genauen Angaben zu ihrem Kind (z.B. Krankheiten, Allergien, benötigte Medikamente) 
helfen uns, ihr Kind optimal zu begleiten. Angaben, wer das Kind abholen darf (Anschrift und 
Telefonnummer) oder familiäre Veränderungen werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt.  
 
Ausfall Spielgruppe 
Die Spielgruppe kann aus unvorhersehbaren Gründen (z.B. Wetterwarnungen, Krankheit) 
kurzfristig abgesagt werden. Bei Krankheit der Leitung wird, wenn immer möglich, für eine 
Vertretung geschaut. Es besteht kein zwingender Ersatz der ausgefallenen Stunden. 
 
Versicherung 
Die Unfall- und Haftpflichtversicherung des Kindes für den Aufenthalt in der Spielgruppe sowie 
auf dem Hin- und Rückweg ist Sache der Eltern. 
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Zahlungskonditionen 
Die Rechnungsstellung erfolgt pro Quartal per E-Mail. 
Die Beiträge sind zu Beginn des Quartals zu bezahlen. Die Zahlungen sind unabhängig von 
der Anwesenheit des Kindes zu leisten. Das heisst, Sie bezahlen den für das Kind 
freigehaltenen Platz. 
Sollten die Zahlungen nicht pünktlich beglichen werden, erfolgen zusätzlich Mahngebühren. 
Bleibt der Beitrag auch nach einer 2. Mahnung ausstehend, wird das Kind von der 
Spielgruppe ausgeschlossen. 
 
Ferien- und Feiertage 
Die Ferien- und Feiertage richten sich nach dem Ferienplan der Schule Münchenbuchsee 
(siehe www.muenchenbuchsee-schulen.ch) 
 
Kündigungsfrist 
Eine Kündigung während des Jahres ist schriftlich an das Sekretariat des Spielgruppenvereins 
und unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auf Ende eines Quartals möglich. 
 
Vertragsrücktritt 
Die Anmeldung ist verbindlich. Bei einem Vertragsrücktritt vor Beginn der Spielgruppe 
verrechnen wir eine Umtriebs-Entschädigung. 
 
Mitbringen 
Jedes Kind bringt Finken und ein gesundes Znüni mit (keine Süssigkeiten). Bitte ziehen Sie 
die Kinder so an, dass die Kleider schmutzig oder auch farbig werden dürfen. 
 
Genaue Informationen erhalten Sie vor Spielgruppenbeginn von der jeweiligen 
Spielgruppenleiterin. 
 
In der Waldspielgruppe erhalten Sie mehr Informationen bei einem Treffen vor oder gegen 
Ende der Sommerferien. 
 


